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Vorwort 
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Einleitung 

Auch nach der jüngst vom Bundesverfassungsgericht getroffenen 
Entscheidung1 über die Verfassungsbeschwerde einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung gegen die Verweigerung des Armenrechts ist die 
vor allem in den Jahren der Justizreform von 1933 geführte Diskussion 
über das Problem der Armenrechtsgewährung für juristische Personen 
nur vereinzelt wieder aufgenommen worden. Angesichts der Fülle 
neuererrechtspolitischer Beiträge zum Kostenrecht ist das damit zu er-
klären, daß die Frage des Armenrechts für juristische Personen nur 
einen Teilaspekt des Prozeßkostenrechts darstellt. Offen bleibt in den 
Darstellungen, ob und wie auch die juristischen Personen in die vor-
geschlagenen Reformen einbezogen werden sollen. 

Als Beitrag zu der geplanten Reform des Armenrechts und zur Klä-
rung von Fragen des geltenden Armenrechts soll mit dieser Arbeit 
versucht werden, Klarheit über das Institut des Armenrechts der ju-
ristischen Personen zu erlangen. Ausgangspunkt ist die gegenwärtige 
Rechtslage, die sich mit § 114 Abs. 4 ZPO durch eine Sonderregelung 
des Armenrechts für juristische Personen auszeichnet. Nach einer kriti-
schen Durchleuchtung des heutigen Rechtszustandes im Ersten Teil 
wird im Zweiten Teil die Frage beantwortet, ob die differenzierte Be-
handlung juristischer Personen mit dem Gleichheitssatz des Art. 3 
Abs. 1 GG vereinbar ist. Im Dritten Teil wird sodann eine eigene Rege-
lung des Armenrechts für juristische Personen erarbeitet und anhand 
von Beispielen der verschiedenen juristischen Personen des Privat-
rechts und des öffentlichen Rechts auf ihre Verfassungskonformität und 
Praktikabilität überprüft. 

Schon einleitend soll darauf hingewiesen werden, daß sich die ge-
samte Darstellung auf den Teilbereich des Armenrechts für juristische 
Personen beschränkt. Ein Eingehen auf das allgemeine Kosten- und 
Armenrecht, insbesondere auf die umfangreiche rechtspolitische Dis-
kussion, ist nicht beabsichtigt. 

1 BVerfGE 35, 348 ff. 



Erster Teil 

Die Regelung des§ 114 Ahs. 4 ZPO 

I. Die gegenwärtige Rechtslage 

Nach § 114 Abs. 4 ZPO kann einer inländischen juristischen Person 
dann das Armenrecht bewilligt werden, "wenn die zur Führung des 
Prozesses erforderlichen Mittel weder von ihr, noch von den an der 
Führung des Prozesses wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden 
können und die Unterlassung der Rechtsverfolgung oder Rechtsvertei-
digung allgemeinen Interessen zuwiderlaufen würde". Des weiteren 
muß die beabsichtigte Rechtsverfolgung eine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg bieten und darf nicht mutwillig erscheinen,§ 114 Abs. 1 ZPO. 

1. "Armut" 

Zunächst einmal muß die juristische Person als Rechtsinhaber selbst, 
auch unter Ausnutzung aller Möglichkeiten' der Vermögensverwertung 
und Kreditnahme, außerstande sein, die Kosten des Verfahrens aufzu-
bringen. 

Sodann dürfen auch die wirtschaftlich Beteiligten dazu nicht in der 
Lage sein. Der Kreis derer, die als wirtschaftlich beteiligte Dritte an-
zusehen sind, die also die Kosten des Prozesses für die juristische Per-
son mittragen sollen, wird allgemein sehr weit, im einzelnen aber un-
terschiedlich gezogen. 

Es werden darunter Mitglieder und Angehörige der juristischen Per-
son, stille Teilhaber, Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates und 
Gläubiger verstanden2• Baumbach I Lauterbach3 und Wieczorek4 neh-
men Gläubiger aus und deuten auch sonst eine Einschränkung des 
Personenkreises an. Aber allein Stein I J onas5 beschränkt die Gruppe 
auf solche Personen, "auf deren Vermögenslage sich das Siegen oder 

2 Vgl. Thomas I Putzo § 114, 4; Rosenberg I Schwab LB S. 444; BGH NJW 
1955,587. 

3 Baumbach I Lauterbach I Hartmann § 114, 5. 
4 Wieczorek § 114, EI; und ebenso: Zöller I Mühlbauer § 114, 4 ; RGZ 148, 

196; RG JW 1935, 2953. 
5 Stein I Jonas I Schumann I Leipold § 114, V 1 a; und ebenso OLG Freiburg 

DRiZ 1950, 66. 
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Unterliegen der juristischen Person so stark auswirken würde, daß 
ihnen die Aufbringung der zur Prozeßführung erforderlichen Mittel 
billigerweise zugemutet werden kann". Als Beispiele sind GmbH-Ge-
sellschafter, Großaktionäre, Muttergesellschaften im Verhältnis zu 
ihren Tochtergesellschaften, Verbände im Verhältnis zu den Mitglie-
dern und die Mitglieder eines Idealvereins genannt. 

2. "Allgemeine Interessen" 

Übereinstimmend6 wird in Literatur und Rechtsprechung angenom-
men, daß allgemeine Interessen dann die Rechtsverfolgung bzw. Rechts-
verteidigung erforderten, wenn "eine Entscheidung größere Kreise der 
Bevölkerung oder des Wirtschaftslebens anspricht und soziale Wirkun-
gen nach sich zieht". Nicht genügen sollen das Interesse der Allgemein-
heit an der richtigen Entscheidung und an der Bewahrung des Rechts 
in jedem Einzelfall und das an allgemein interessierenden Fragen7• 

Das Interesse ist bejaht worden 

- erstens bei Patent- und ähnlichen Prozessen mit Ausländern8 ; 

- zweitens wenn bei öffentlich-rechtlichen juristischen Personen deren 
im Interesse der Allgemeinheit liegende Funktion gefährdet ist9 ; 

- drittens wenn von dem Prozeß eines privaten Unternehmers die 
Existenz des Betriebes und damit das Schicksal einer größeren Zahl 
von Mitarbeitern abhängt10• 

3. "Hinreichende Erfolgsaussichten" 

Das Merkmal der hinreichenden Erfolgsaussicht gilt ohne Unterschied 
für juristische wie für natürliche Personen. Der Erfolg muß zwar nicht 
gewiß sein, "aber immerhin nach den vorhandenen Gegebenheiten 
eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich haben" 11• "Auch die Rechtsver-
teidigung ist eine Rechtsverfolgung; jedoch wird dem armen Beklagten, 

8 Vgl. Stein I Jonas I Schumann I Leipold § 114, V 1 c; Wieczorek § 114, E II; 
Baumbach I Lauterbach I Hartmann § 114, 5 b; Blomeyer LB S. 741; Thomas I 
Putzo § 114, 4; Zöller I Mühlbauer § 114, 4; Rosenberg I Schwab LB S. 444; 
BGHZ 25, 113; BGH NJW 1965, 585; BFH NJW 1974, 256. 

7 Vgl. Baumbach I Lauterbach I Hartmann § 114, 5 b; Stein I Jonas I Schu-
mann I Leipold § 114, V 1 c; Zöller I Mühlbauer § 114, 4; Rosenberg I Schwab 
LB S. 444; BVerfGE 35, 353; BGHZ 25, 183. Eine Ausnahme macht das LG 
Kassel (MDR 1954, 46), das das "Interesse an der Bewahrung" des Rechts 
ausreichen läßt. 

8 Vgl. Stein I Jonas I Schumann I Leipold § 114, V 1 c; Rosenberg I Schwab 
LB S. 444. 

9 Vgl. Stein I Jonas I Schumann I Leipold § 114, V 1 c; Begründung zu § 114 
Abs. 4 ZPO, in: RAnz 1933 Nr. 257 S. 2. 

10 Vgl. Anm. 9 und BFH NJW 1974, 256; Rosenberg I Schwab LB S. 444. 
11 Baumbach I Lauterbach I Hartmann § 114, 2 C. 


